
SYNOPSE 
des Gesellschaftsvertrages der  

Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH 

bisherige Fassung: neue Fassung 
 

§ 1 
Firma, Sitz, Gesellschaftsjahr 

 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 
 

„Schmallenberger Sauerland Tourismus 
GmbH“. 

 
(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Schmal-

lenberg 
 
(3) Die Gesellschaft wurde zum 01.01.1992 

auf unbestimmte Dauer errichtet. Das Ge-
schäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

 

 
§ 1 

Firma, Sitz, Gesellschaftsjahr 
 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 
 

„Schmallenberger Sauerland Tourismus 
GmbH“. 

 
(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Schmal-

lenberg 
 
(3) Die Gesellschaft wurde zum 01.01.1992 

auf unbestimmte Dauer errichtet. Das Ge-
schäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

 
 

§ 2 
Gegenstand und Zweck des Unternehmens 

 
 Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind 

insbesondere nachstehend aufgeführte Aufga-
ben: 
 
- Entwicklung von touristischen Produkten 

und Produktlinien 
- Führung, Begleitung, Beratung und Zu-

sammenarbeit mit Leistungsträgern, ande-
ren touristischen Organisationen und Part-
nern 

- Angebotsaufbereitung, Marketing und Ver-
trieb 

- Unterhaltung eines zentralen Büros 
- Betreuung der örtlichen Verkehrsvereine, 

gastgebenden Betriebe und sonstiger An-
bieter sowie Koordination und Mithilfe bei 
örtlichen und thematischen Tourismuspro-
jekten und Kooperationsgruppen 

- Mithilfe beim Aufbau eines Ansiedlungs- 
und Standortmarketings sowie allgemeine 
und spezielle Maßnahmen zur Förderung 
des Tourismus 

 
(2) Zur Erreichung dieser Zwecke ist die Ge-

sellschaft befugt, gleichartige oder ähnliche 
Unternehmen zu errichten oder zu erwer-
ben oder sich an solchen Unternehmen zu 
beteiligen und Zweigniederlassungen zu 
gründen. Die Gesellschaft kann sich auch 
an anderen Gesellschaften mit Haftungs-
beschränkung auf die Stammeinlage 

 
§ 2 

Gegenstand und Zweck des Unternehmens 
 

 Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind 
insbesondere nachstehend aufgeführte Aufga-
ben: 
 
- Entwicklung von touristischen Produkten 

und Produktlinien 
- Führung, Begleitung, Beratung und Zu-

sammenarbeit mit Leistungsträgern, ande-
ren touristischen Betrieben und Partnern 

- Angebotsaufbereitung, Marketing und Ver-
trieb 

- Unterhaltung eines zentralen Büros 
- Betreuung der örtlichen Verkehrsvereine, 

gastgebenden Betriebe und sonstiger An-
bieter sowie Koordination und Mithilfe bei 
örtlichen und thematischen Tourismuspro-
jekten und Kooperationsgruppen 

- Mithilfe beim Aufbau eines Ansiedlungs- 
und Standortmarketings sowie allgemeine 
und spezielle Maßnahmen zur Förderung 
des Tourismus 

 
(2) Zur Erreichung dieser Zwecke ist die Ge-

sellschaft befugt, gleichartige oder ähnliche 
Unternehmen zu errichten oder zu erwer-
ben oder sich an solchen Unternehmen zu 
beteiligen und Zweigniederlassungen zu 
gründen. Die Gesellschaft kann sich auch 
an anderen Gesellschaften mit Haftungs-
beschränkung auf die Stammeinlage 
(Kommanditist) beteiligen, sie vertreten 
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(Kommanditist) beteiligen, sie vertreten 
oder ihre Geschäfte führen. 

 
Entsprechende Entscheidung der Vertreter 
der Gemeinde Eslohe und der Stadt 
Schmallenberg stehen unter dem Vorbehalt 
des § 108 Abs. 5 GO NW. 
 

(3) Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den 
Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 
GO NW zu verfahren. Dabei ist die Gesell-
schaft so zu führen, dass der öffentliche 
Zweck nachhaltig erfüllt wird. 
 

 

oder ihre Geschäfte führen. 
 

Entsprechende Entscheidung der Vertreter 
der Gemeinde Eslohe und der Stadt 
Schmallenberg stehen unter dem Vorbehalt 
des § 108 Abs. 5 GO NW. 
 

(3) Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den 
Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 
GO NW zu verfahren. Dabei ist die Gesell-
schaft so zu führen, dass der öffentliche 
Zweck nachhaltig erfüllt wird. 
 

 

 
§ 3 

Stammkapital und Einlagen 
 
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft be-

trägt 30.000,- €, in Worten: Dreißigtau-
send EURO. 
 

(2) Die Stammeinlage beträgt je Anteil 100,- 
€ und wird von den Gesellschaftern wie 
folgt übernommen: 
 

1. Die Stadt Schmallenberg eine Stammein-
lage von 12.000,- €  

2. Die Gemeinde Eslohe (Sauerland) eine 
Stammeinlage von 3.300,- € 

3. Der Verkehrsverein Schmallenberger 
Sauerland e.V. eine Stammeinlage von 
14.700,- €. 
 

(3) Die Stammeinlagen sind in bar zu leisten 
und bis spätestens zum 31.03.2005 auf 
das Konto der Gesellschaft bei der Stadt-
sparkasse Schmallenberg (BLZ 460 528 
55) Konto-Nr. 79 996 einzuzahlen. 
 

 

 
§ 3 

Stammkapital und Einlagen 
 
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft be-

trägt 30.000,- €, in Worten: Dreißigtau-
send EURO. 
 

(2) Die Stammeinlage beträgt je Anteil 100,- 
€ und wird von den Gesellschaftern wie 
folgt übernommen: 
 

1. Die Stadt Schmallenberg eine Stammein-
lage von 12.000,- €. 

 Ihr wird die lfd. Nr. 1 zugeteilt.  
2. Die Gemeinde Eslohe (Sauerland) eine 

Stammeinlage von 3.300,- € 
 Ihr wird die lfd. Nr. 2 zugeteilt.  
3. Der Verkehrsverein Schmallenberger 

Sauerland e.V. eine Stammeinlage von 
14.700,- €. 

 Ihr wird die lfd. Nr. 3 zugeteilt.  
 

(3) Die Stammeinlagen sind voll in bar geleis-
tet. in bar zu leisten und bis spätestens 
zum 31.03.2005 auf das Konto der Ge-
sellschaft bei der Stadtsparkasse Schmal-
lenberg (BLZ 460 528 55) Konto-Nr. 79 
996 einzuzahlen. 
 

 
 

§ 4 
Organe der Gesellschaft 

 
Die Organe der Gesellschaft sind: 
 
a) die Gesellschafterversammlung, 
b) der Beirat, 
c) die Geschäftsführung. 
 
 

 
§ 4 

Organe der Gesellschaft 
 
Die Organe der Gesellschaft sind: 
 
a) die Gesellschafterversammlung, 
b) der Beirat, 
c) die Geschäftsführung. 
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§ 5 

Gesellschafterversammlung 
 
(1) Die Gesellschafterversammlung setzt sich 

aus den Vertretern der Gesellschafter zu-
sammen und wählt aus ihrer Mitte den Vor-
sitzenden. Der Verkehrsverein kann in die 
Gesellschafterversammlung alle Mitglieder 
seines Vereins entsenden. Sofern die Mit-
glieder Vereine sind, kann dieser Verein 
nur eine Person entsenden. Die Stadt 
Schmallenberg und die Gemeinde Eslohe 
(Sauerland) können zusammen eine der 
Mitgliederzahl des Verkehrsvereins ent-
sprechende Anzahl an Vertretern in die 
Gesellschafterversammlung entsenden. 
Die Stadt Schmallenberg jedoch mindes-
tens 10, die Gemeinde Eslohe (Sauerland) 
mindestens 4 Vertreter. Die Gesellschafter 
können unabhängig von der Höhe ihrer 
Gesellschaftsanteile in der Gesellschafter-
versammlung ihre Stimme nur einheitlich 
abgeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse 

in Gesellschafterversammlungen, die von 
den Geschäftsführern einzuberufen sind. 

 
(3) Die ordentliche Gesellschafterversamm-

lung soll innerhalb der ersten sechs Mona-
te eines jeden Geschäftsjahres stattfinden, 
und zwar spätestens drei Monate nach 
Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 
für das abgelaufene Geschäftsjahr. Die or-
dentliche Gesellschafterversammlung be-
schließt über: 

 
a) die Feststellung des Wirtschaftsplanes; 
b) die Feststellung des Jahresergebnisses; 
c) die Verwendung des Jahresergebnisses; 
d) ggf. die Bestellung des Abschlussprüfers 

für das laufende Geschäftsjahr; 
e) die Bestellung und Abberufung von Ge-

schäftsführern 
f) die Entlastung der Geschäftsführung und 

des Beirates; 

§ 5 
Gesellschafterversammlung 

 
(1) Die Gesellschafterversammlung setzt sich 

aus den Vertretern der Gesellschafter zu-
sammen und wählt aus ihrer Mitte den Vor-
sitzenden. Der Verkehrsverein kann in die 
Gesellschafterversammlung bis zu 12 Mit-
glieder seines Vereins entsenden. Sofern 
die Mitglieder Vereine sind, kann dieser 
Verein nur eine Person entsenden. Die 
Stadt Schmallenberg und die Gemeinde 
Eslohe (Sauerland) entsenden können zu-
sammen eine der Mitgliederzahl des Ver-
kehrsvereins entsprechende Anzahl an 
Vertretern in die Gesellschafterversamm-
lung entsenden. Die Stadt Schmallenberg 
jedoch mindestens bis zu 10, die Gemein-
de Eslohe (Sauerland) bis zu mindestens 4 
Vertreter. Die Gesellschafter können unab-
hängig von der Höhe ihrer Gesellschaftsan-
teile in der Gesellschafterversammlung ihre 
Stimme nur einheitlich abgeben. 

 
Zur Stimmabgabe in der Vertreterver-
sammlung sind berechtigt die jeweiligen 
Bürgermeister der Stadt Schmallenberg 
und der Gemeinde Eslohe (Sauerland) 
oder eine von ihnen bestellte Vertretung 
sowie der Vorsitzende des Verkehrsver-
eins Schmallenberger Sauerland e.V. bzw. 
bei dessen Verhinderung der stellvertre-
tende Vorsitzende.  

 
(2) Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse 

in Gesellschafterversammlungen, die von 
den Geschäftsführern einzuberufen sind. 

 
(3) Die ordentliche Gesellschafterversamm-

lung soll mindestens einmal jährlich, davon 
erstmals innerhalb der ersten sechs Mona-
te eines jeden Geschäftsjahres stattfinden, 
und zwar spätestens drei Monate nach 
Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 
für das abgelaufene Geschäftsjahr. Die or-
dentliche Gesellschafterversammlung be-
schließt über: 

 
a) die Feststellung des Wirtschaftsplanes; 
b) die Feststellung des Jahresergebnisses; 
c) die Verwendung des Jahresergebnisses; 
d) ggf. die Bestellung des Abschlussprüfers 

für das laufende Geschäftsjahr; 
e) die Bestellung und Abberufung von Ge-

schäftsführern 
f) die Entlastung der Geschäftsführung und 
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g) die Bestellung und Abberufung von Proku-
risten und Handlungsbevollmächtigten; 

h) die Errichtung, Veräußerung, Aufgabe oder 
Stilllegung von Betrieben, Teilbetrieben 
oder Zweigniederlassungen; 

i) der Erwerb von und die Beteiligung an an-
deren Unternehmen sowie die Änderung 
oder Kündigung von Beteiligungen; 

j) den Abschluss von Rechtsgeschäften mit 
Gesellschaftern, Geschäftsführern und de-
ren nahen Angehörigen. 

 
(4) Die ordentliche Gesellschafterversamm-

lung beschließt mit einer ¾ Mehrheit über: 
 
a) die Einbeziehung von Gesellschaftsantei-

len; 
b) Satzungsänderungen; 
c) die Einforderung weiterer Einzahlungen auf 

die Stammeinlage. 
 
(5) Jeder Gesellschafter kann die Einberufung 

der Gesellschafterversammlung unter An-
gabe des Zwecks und der Gründe verlan-
gen, wenn das Interesse der Gesellschaft 
es erfordert. 

 
(6) Die Einberufung einer Gesellschafterver-

sammlung hat schriftlich mit einer Frist von 
mindestens zwei Wochen unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung zu erfolgen. Eine 
nicht ordnungsgemäß einberufene Gesell-
schafterversammlung ist zur Beschlussfas-
sung nur dann legitimiert, wenn alle Ge-
sellschafter vertreten sind. 

 
(7) Die Gesellschafterversammlung ist be-

schlussfähig, wenn mindestens 50 % des 
Stammkapitals vertreten sind. Erweist sich 
eine Gesellschafterversammlung hiernach 
als nicht beschlussfähig, so ist binnen einer 
Woche eine zweite Versammlung mit glei-
cher Tagesordnung und einer Einberu-
fungsfrist, die bis auf 7 Tage verkürzt wer-
den kann, einzuberufen. Diese Gesell-
schafterversammlung ist ohne Rücksicht 
auf die Höhe des vertretenen Stammkapi-
tals beschlussfähig; hierauf ist in der wie-
derholten Einladung hinzuweisen. 

 
(8) Alle Beschlüsse der Gesellschafterver-

sammlung werden mit einer mehrheitlichen 
Beschlussfassung gefasst, soweit nicht das 
Gesetz oder dieser Vertrag eine andere 
Mehrheit vorschreibt. Dabei gewähren je 
100,- € eines Geschäftsanteils eine Stim-
me.  

des Beirates; 
g) die Bestellung und Abberufung von Proku-

risten und Handlungsbevollmächtigten; 
h) die Errichtung, Veräußerung, Aufgabe oder 

Stilllegung von Betrieben, Teilbetrieben 
oder Zweigniederlassungen; 

i) der Erwerb von und die Beteiligung an an-
deren Unternehmen sowie die Änderung 
oder Kündigung von Beteiligungen; 

j) den Abschluss von Rechtsgeschäften mit 
Gesellschaftern, Geschäftsführern und de-
ren nahen Angehörigen. 

 
(4) Die ordentliche Gesellschafterversamm-

lung beschließt mit einer ¾ Mehrheit über: 
 
a) die Einbeziehung von Gesellschaftsantei-

len; 
b) Satzungsänderungen; 
c) die Einforderung weiterer Einzahlungen auf 

die Stammeinlage. 
 
(5) Jeder Gesellschafter kann die Einberufung 

der Gesellschafterversammlung unter An-
gabe des Zwecks und der Gründe verlan-
gen, wenn das Interesse der Gesellschaft 
es erfordert. 

 
(6) Die Einberufung einer Gesellschafterver-

sammlung hat schriftlich mit einer Frist von 
mindestens zwei Wochen unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung zu erfolgen. Eine 
nicht ordnungsgemäß einberufene Gesell-
schafterversammlung ist zur Beschlussfas-
sung nur dann legitimiert, wenn alle Ge-
sellschafter vertreten sind. 

 
(7) Die Gesellschafterversammlung ist be-

schlussfähig, wenn mindestens 50 % des 
Stammkapitals vertreten sind. Erweist sich 
eine Gesellschafterversammlung hiernach 
als nicht beschlussfähig, so ist binnen einer 
Woche eine zweite Versammlung mit glei-
cher Tagesordnung und einer Einberu-
fungsfrist, die bis auf 7 Tage verkürzt wer-
den kann, einzuberufen. Diese Gesell-
schafterversammlung ist ohne Rücksicht 
auf die Höhe des vertretenen Stammkapi-
tals beschlussfähig; hierauf ist in der wie-
derholten Einladung hinzuweisen. 

 
(8) Alle Beschlüsse der Gesellschafterver-

sammlung werden mit einer mehrheitlichen 
Beschlussfassung gefasst, soweit nicht das 
Gesetz oder dieser Vertrag eine andere 
Mehrheit vorschreibt. Dabei gewähren je 
100,- € eines Geschäftsanteils eine Stim-
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(9) Gesellschafterbeschlüsse können auf 

schriftlichem, fernschriftlichem oder elekt-
ronischem Wege herbeigeführt werden, 
soweit das Gesetz nicht notarielle Beur-
kundung vorschreibt. Die Aufforderung ist 
den Gesellschaftern schriftlich oder fern-
schriftlich zuzuleiten. In der Aufforderung 
ist der Vorschlag, über den abgestimmt 
werden soll, anzuführen. Die übrigen Ge-
sellschafter haben ihre Stellungnahme zu 
der Abstimmungsaufforderung unverzüg-
lich schriftlich, fernschriftlich oder elektro-
nisch abzugeben. Geht die Stellungnahme 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Ab-
sendung den auffordernden Gesellschaf-
tern zu, gilt dies als Nein-Stimme. 

 
(10) Jeder Gesellschafter kann sich in der Ge-

sellschafterversammlung aufgrund schrift-
lich erteilter Vollmacht durch einen Mitge-
sellschafter oder eine zur Berufsver-
schwiegenheit verpflichtete Person vertre-
ten und durch diese sein Stimmrecht ausü-
ben lassen. Die Vollmacht kann jeweils nur 
für eine Gesellschafterversammlung erteilt 
werden.  

 
(11) Über die Gesellschafterversammlung und 

die dort gefassten Beschlüsse ist, wenn 
nicht eine notarielle Beurkundung erfolgt, 
ein Protokoll anzufertigen, dass von allen 
anwesenden Gesellschaftern zu unter-
schreiben ist. 

 
 

me.  
 
(9) Gesellschafterbeschlüsse können auf 

schriftlichem, fernschriftlichem oder elekt-
ronischem Wege herbeigeführt werden, 
soweit das Gesetz nicht notarielle Beur-
kundung vorschreibt. Die Aufforderung ist 
den Gesellschaftern schriftlich oder fern-
schriftlich zuzuleiten. In der Aufforderung 
ist der Vorschlag, über den abgestimmt 
werden soll, anzuführen. Die übrigen Ge-
sellschafter haben ihre Stellungnahme zu 
der Abstimmungsaufforderung unverzüg-
lich schriftlich, fernschriftlich oder elektro-
nisch abzugeben. Geht die Stellungnahme 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Ab-
sendung den auffordernden Gesellschaf-
tern zu, gilt dies als Enthaltung. 

 
(10) Jeder Gesellschafter kann sich in der Ge-

sellschafterversammlung aufgrund schrift-
lich erteilter Vollmacht durch einen Mitge-
sellschafter oder eine zur Berufsver-
schwiegenheit verpflichtete Person vertre-
ten und durch diese sein Stimmrecht ausü-
ben lassen. Die Vollmacht kann jeweils nur 
für eine Gesellschafterversammlung erteilt 
werden.  

 
(11) Über die Gesellschafterversammlung und 

die dort gefassten Beschlüsse ist, wenn 
nicht eine notarielle Beurkundung erfolgt, 
ein Protokoll anzufertigen, dass von dem 
Geschäftsführer der Gesellschaft und dem 
Protokollführer zu unterzeichnen ist. allen 
anwesenden Gesellschaftern zu unter-
schreiben ist.  

 
 

§ 6 
Beirat 

 
 Die Gesellschaft hat einen Beirat. Beirat 

besteht aus 14 Mitgliedern: 
 
a) Bürgermeister der Stadt Schmallenberg 

oder eine von ihm bestellte Vertretung; 
 
b) Bürgermeister der Gemeinde Eslohe 

(Sauerland) oder eine von  ihm bestellte 
Vertretung; 

 
c) 4 vom Rat der Stadt Schmallenberg be-

stellte Mitglieder; 
 
d) 1 vom Rat der Gemeinde Eslohe (Sauer-

land) bestelltes Mitglied; 

 
§ 6 

Beirat 
 

 Die Gesellschaft hat einen Beirat. Beirat 
besteht aus 14  8 Mitgliedern, nämlich:  
 
a) Bürgermeister der Stadt Schmallenberg 

oder eine von ihm bestellte Vertretung; 
 
b) Bürgermeister der Gemeinde Eslohe 

(Sauerland) oder eine von  ihm bestellte 
Vertretung; 

 
c) 4  1 vom Rat der Stadt Schmallenberg be-

stelltes Mitglieder; 
 
d) 1 vom Rat der Gemeinde Eslohe (Sauer-

land) bestelltes Mitglied; 
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e) dem Vorsitzenden des Gesamtverkehrs-

vereins Schmallenberger Sauerland; 
 
f) 6 Vertreter aus den Routen des Verkehrs-

vereins Schmallenberger Sauerland, davon 
5 aus dem Gebiet der Verkehrsvereine der 
Schmallenberger Region und 1 Vertreter 
aus einem Verkehrsverein der Esloher Re-
gion. 

 
 
 
 
(2) Der Vorsitzende des Beirates wird durch 

den Verkehrsverein Schmallenberger 
Sauerland e. V. vorgeschlagen. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Amtsdauer des Beirates ist identisch 

mit der Wahlperiode des Rates der Stadt 
Schmallenberg. Jedes Mitglied des Beira-
tes kann sein Amt mit sofortiger Wirkung 
niederlegen. Die von der Stadt Schmallen-
berg bzw. der Gemeinde Eslohe (Sauer-
land) benannten Beiratsmitglieder bleiben 
bis zur Neuwahl im Amt. Die Abberufung 
von Beiratsmitgliedern ist, soweit zwingen-
de Vorschriften dem nicht entgegenstehen, 
nur aus wichtigem Grund möglich. 

 
(4) Der Beirat hat die Aufgabe, die Geschäfts-

führung zu überwachen, bei den Entschei-
dungen gemäß § 7 Abs. 6 dieses Vertrages 
mitzuwirken und die Zustimmung zur Ge-
schäftsordnung der Geschäftsführung gem. 
§ 7 Abs. 2 Satz 2 dieses Vertrages zu ertei-
len. 

 
Die Geschäftsführung hat von allen ihr 
wichtig erscheinenden Angelegenheiten 
den Beirat zu unterrichten und seine Stel-
lungnahme einzuholen. Sie hat den Beirat 

 
e) dem Vorsitzenden des Gesamtverkehrs-

vereins Schmallenberger Sauerland e. V. 
sowie seinem Stellvertreter. Zusätzlich 
zwei benannte Mitglieder des Verkehrsver-
eins, von denen ein Mitglied aus dem Tou-
rismusverband Eslohe kommen soll. 

 
f) 6 Vertreter aus den Routen des Verkehrs-

vereins Schmallenberger Sauerland, davon 
5 aus dem Gebiet der Verkehrsvereine der 
Schmallenberger Region und 1 Vertreter 
aus einem Verkehrsverein der Esloher Re-
gion. ein vom Tourismusverband Eslohe 
e.V. benanntes Mitglied.  

 
(2) Der Beirat wählt auf Vorschlag des Ge-

samtverkehrsvereins Schmallenberger 
Sauerland e. V. aus seinem Kreis einen 
Vorsitzenden. Der Vorsitzende des Beira-
tes wird durch den Verkehrsverein Schmal-
lenberger Sauerland e. V. vorgeschlagen. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden.  
 

(3)  Jedes Beiratsmitglied hat eine Stimme. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag zunächst 
als abgelehnt. Sollte auch nach erneuter 
Beratung keine Einigung erzielt werden, 
wird der Antrag der Gesellschafterver-
sammlung vorgelegt, die gemäß § 5 Abs. 
4 mit 3/4 –Mehrheit darüber beschließt. 

 
(4) Die Amtsdauer des Beirates ist identisch 

mit der Wahlperiode des Rates der Stadt 
Schmallenberg. Jedes Mitglied des Beira-
tes kann sein Amt mit sofortiger Wirkung 
niederlegen. Die von der Stadt Schmallen-
berg bzw. der Gemeinde Eslohe (Sauer-
land) benannten Beiratsmitglieder bleiben 
bis zur Neuwahl im Amt. Die Abberufung 
von Beiratsmitgliedern ist, soweit zwingen-
de Vorschriften dem nicht entgegenstehen, 
nur aus wichtigem Grund möglich. 

 
(5) Der Beirat hat die Aufgabe, die Geschäfts-

führung zu überwachen, bei den Entschei-
dungen gemäß § 7 Abs. 6 dieses Vertrages 
mitzuwirken und die Zustimmung zur Ge-
schäftsordnung der Geschäftsführung gem. 
§ 7 Abs. 2 Satz 2 dieses Vertrages zu ertei-
len. 

 
Die Geschäftsführung hat von allen ihr 
wichtig erscheinenden Angelegenheiten 
den Beirat zu unterrichten und seine Stel-
lungnahme einzuholen. Sie hat den Beirat 
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mindestens einmal jährlich über 
 
a) die finanzielle Situation der Gesellschaft; 
 
b) den Gang der Geschäfte, und die Lage 

der Gesellschaft; 
 
c) die Entwicklung der Gesellschaft; 
 

zu informieren. 
 
(6) Die Beschlüsse des Beirates werden mit 

der Mehrheit der abgegeben Stimmen ge-
troffen. Sie sind schriftlich niederzulegen. 
Im Übrigen gibt sich der Beirat seine Ge-
schäftsordnung selbst. Der Beirat soll min-
destens zweimal jährlich, im Übrigen nach 
der Geschäftslage zusammentreten. 

 
(7) Die Mitglieder des Beirates sind zu den 

Gesellschafterversammlungen einzuladen. 
Sie haben, soweit sie nicht zugleich Ge-
sellschafter sind, in diesen Versammlungen 
lediglich beratende Stimmen. 

 
(8) Die von der Stadt Schmallenberg und der 

Gemeinde Eslohe (Sauerland) oder dem 
Verkehrsverein Schmallenberger Sauer-
land entsandten Mitglieder des Beirates 
haben das Recht, Beschlüsse des Beirates 
zu widersprechen, wenn die Beschlüsse 
dem Wohl der Gesellschaft zuwiderlaufen 
oder die Erreichung des Gesellschaftszwe-
ckes gefährden. Der Widerspruch kann von 
den Vertretern der 3 Gesellschafter nur je-
weils einstimmig erfolgen. Der Widerspruch 
ist innerhalb von einer Woche mit einge-
schriebenen Brief zu erklären. 

 
 Die Erhebung des Widerspruchs hat auf-

schiebende Wirkung. Auf den Widerspruch 
hin ist der Beschlussgegenstand in der 
nächsten Sitzung des Beirates, die in die-
sen Fall unverzüglich mit einer Einladungs-
frist von 14 Tagen einzuberufen ist, erneut 
zu beraten und zur Abstimmung zu stellen. 
Sollte eine Einigung nicht erzielt werden, 
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sandten Beiratsmitglieder erneut nach 
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Sodann ist nach Maßgabe des § 5 Abs. 6 
bis 11 unverzüglich eine Gesellschafterver-
sammlung einzuberufen, die über den Be-
schlussgegenstand abschließend mit ein-
facher Mehrheit entscheidet. 
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(9) Der Beirat hat nicht die Stellung eines Auf-
sichtsbeirates einer Aktiengesellschaft. Die 
für den Aufsichtsrat einer Aktiengesell-
schaft geltenden Bestimmungen finden, 
soweit in diesem Vertrag nichts anderes 
bestimmt ist, auf den Beirat dieser Gesell-
schaft keine Anwendung. 

 
 

(8) Der Beirat hat nicht die Stellung eines Auf-
sichtsbeirates einer Aktiengesellschaft. Die 
für den Aufsichtsrat einer Aktiengesell-
schaft geltenden Bestimmungen finden, 
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bestimmt ist, auf den Beirat dieser Gesell-
schaft keine Anwendung. 

 
 

 
§ 7 

Geschäftsführung und Vertretung 
 
(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere 

Geschäftsführer. Sind mehrere bestellt, so 
wird die Gesellschaft durch zwei gemein-
schaftlich oder durch einen Geschäftsfüh-
rer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen 
vertreten. 

 
(2) Die Geschäftsführer sind im Innenverhält-

nis an die Beschränkungen der Geschäfts-
führungsbefugnis gebunden, die sich aus 
diesem Gesellschaftsvertrag und dem An-
stellungsvertrag ergeben. Die Geschäfts-
führung gibt sich eine sie bindende Ge-
schäftsordnung, die ebenso wie spätere 
Anmeldungen, der Zustimmung des Beirats 
bedarf. 

 
(3) Die Geschäftsführer sind für alle Rechts-

handlungen, die sie mit oder gegenüber 
anderen Gesellschaften vornehmen, an der 
sich die Gesellschaft als Gesellschafterin 
mit Haftungsbeschränkung auf die Stamm-
einlage (Kommanditist) beteiligt oder die 
sie auf Grund einer Beteiligung vertreten, 
insbesondere auch beim Abschluss der je-
weiligen Gesellschaftsverträge, von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

 
(4) Mit den Geschäftsführern sind schriftliche 

Anstellungsverträge abzuschließen, die ih-
re Rechte und Pflichten sowie Art und Um-
fang der von den Gesellschaft zu zahlen-
den Vergütung einschließlich aller Neben-
leistungen im Voraus festgelegt. Der Ab-
schluss der Verträge obliegt dem Beirat. 

 
 
 
(5) Die Art und der Umfang der Vergütung 

bedarf der Zustimmung der Gesellschafter-
versammlung.  
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(6) Für alle Geschäfte, die über den gewöhnli-

chen Betrieb des Unternehmens der Ge-
sellschaft hinausgehen, ist ein zustimmen-
der Beiratsbeschluss erforderlich. Hierzu 
zählen insbesondere: 

 
a) alle Verfügungen über Grundstücke und 

Grundstücksrechte, die Verpflichtung zur 
Vornahme solcher Verfügungen und die 
Vornahme von baulichen Maßnahmen, so-
weit sie im Einzelfall einen Herstellungs-
aufwand von 10.000 € überschreiten; 

b) die Anschaffung oder Herstellung von An-
lagegegenständen im Einzelwert von mehr 
als 7.500 €; 

c) die Gewährung von Sicherheiten aller Art, 
insbesondere die Übernahme von Bürg-
schaften und Garantien; 

d) Die Aufnahme und Kündigung von Darle-
hen und die Eingehung von Wechselver-
bindlichkeiten. 

e) Die Einleitung und Führung von Rechts-
streitigkeiten mit einem Streitwert von mehr 
als 2.500 €; 

f) Der Abschluss und die Kündigung von 
Miet- und Pachtverträgen bei einer Miet- 
bzw. Pachtsumme von über 5.000 € per 
anno; 

g) Der Abschluss unentgeltlicher Verpflich-
tungs- und Verfügungsgeschäften zu Las-
ten der Gesellschaft, ausgenommen Spen-
den im üblichen Rahmen. 
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ten der Gesellschaft, ausgenommen Spen-
den im üblichen Rahmen. 

 
 

 
§ 8 

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss 
 
(1) Die Geschäftsführer stellen so rechtzeitig 

einen Wirtschaftsplan auf, dass die Gesell-
schafterversammlung vor Beginn des Ge-
schäftsjahres ihre Zustimmung geben 
kann. Der Wirtschaftsplan umfasst den Er-
folgsplan und den Finanzplan, die fünfjäh-
rige Finanzplanung und die Stellenüber-
sicht. 

 
(2) Der Finanzbedarf wird durch Nutzungsent-

gelte, gewerbliche Tätigkeit, öffentliche und 
private Zuschüsse sowie Zuwendungen der 
Gesellschafter gedeckt. 
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(3) Die Geschäftsführung hat den Jahresab-
schluss (Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung mit Anhang sowie Lagebericht) 
nach den Vorschriften des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuches für große Kapi-
talgesellschaften aufzustellen. 

 
(4) Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt 

nach den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung. Die Vorschriften des § 103 a 
GO NW finden Anwendung. Die Prüfung 
umfasst auch die Prüfungsgegenstände 
sowie die Berichterstattung gem. § 53 
Haushaltsgrundsätzegesetz. Der Prüfbe-
richt ist der Gemeinde Eslohe/Stadt 
Schmallenberg unverzüglich nach Eingang 
vorzulegen. 

 
(5) Die Offenlegung des Jahresabschlusses 

richtet sich nach den Vorschriften des Drit-
ten Buches des Handelsgesetzbuches. 
Weiterhin sind die Feststellung des Jah-
resabschlusses, die Verwendung des Er-
gebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts auszulegen. Bei der ortsüblichen Be-
kanntmachung ist auf die Auslegung hin-
zuweisen. 

 
(6) Die Stadt Schmallenberg und die Gemein-

de Eslohe (Sauerland) haben die Befugnis-
se aus § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz. 
Sie können die Befugnisse einer anderen 
Person oder Stelle übertragen. 
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§ 9 

Gewinn- und Verlustverteilung 
 
1) Über die Verwendung des Jahresergebnis-

ses entscheidet die Gesellschaftsversamm-
lung. An einem zur Verteilung an die Ge-
sellschafter gelangenden Gewinn nehmen 
die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Ge-
schäftsanteile teil. 

 
(2) Die Verlustabdeckung erfolgt bis zur Höhe 

des eingezahlten Stammkapitals anteilig 
durch die Gesellschafter. 
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§ 10 
Verbot von Zuwendungen 

 
Die Geschäftsführung ist nicht befugt, außer-
halb eines von der Gesellschafterversammlung 
ordnungsgemäß gefassten Gewinnverteilungs-
beschlusses den Gesellschaftern oder ihnen 
nahe stehenden Personen oder Gesellschaftern 
Vorteile irgendwelcher Art vertragsmäßig oder 
durch einseitige Handlungen zuzuwenden. Die 
Gesellschafter, die solche Zuwendungen emp-
fangen haben oder denen die Zuwendungs-
empfänger nahe stehen, sind zur Rückgabe 
bzw. zum Wertersatz verpflichtet. 
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§ 11 

Verfügung über Geschäftsanteile 
 
(1) An Erhöhungen oder Herabsetzungen des 

Stammkapitals partizipieren alle Gesell-
schafter im Verhältnis ihrer bisherigen 
Stammeinlagen zueinander. Stimmt ein 
Gesellschafter einer Kapitalerhöhung nicht 
zu, kann er mit seinem bisherigen Kapital-
anteil an der Gesellschaft beteiligt bleiben. 

 
(2) Die Übertragung von Geschäftsanteilen 

oder Teilen davon bedarf der ausdrückli-
chen Zustimmung einer Mehrheit aller ab-
stimmungsberechtigten Gesellschafter. 
Desgleichen bedarf die rechtsgeschäftliche 
Verpfändung von Geschäftsanteilen oder 
Teilen davon sowie Bestellung eines Nieß-
brauchrechtes und die Einräumung einer 
Unterbeteiligung an Geschäftsanteilen oder 
Teilen davon der ausdrücklichen Zustim-
mung einer Mehrheit aller abstimmungsbe-
rechtigten Gesellschafter.  

 
 
(3) Die Einbeziehung eines Geschäftsanteils 

erfolgt durch Beschluss der Gesellschafter-
versammlung, wenn 

 
a) über das Vermögen eines Gesellschafters 

das Insolvenzverfahren eröffnet ist und 
nicht binnen drei Monate wieder aufgeho-
ben wird oder die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelegt wird: 

b) die Zwangsvollstreckung in den Geschäfts-
anteil betrieben wird; 

c) gegen den Gesellschafter ein wichtiger 
Grund zum Ausschluss gegeben ist. 

 
(4) Der Ausschluss eines Gesellschafters aus 
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wichtigem Grund bedarf des einstimmigen 
Beschlusses der übrigen Gesellschafter. 
Der Beschluss wird unanfechtbar, wenn 
der betroffene Gesellschafter nicht binnen 
drei Monaten nach Kenntnisnahme Klage 
einreicht. Bis zur rechtskräftigen Entschei-
dung ruhen die Gesellschaftsrechte mit 
Ausnahme des Gewinnbezugsrechtes. Die 
in der Zwischenzeit getroffenen Maßnah-
men der Gesellschaft sind in jedem Fall 
auch für den betroffenen Gesellschafter 
verbindlich. 

 
(5) Ausscheidende Gesellschafter werden – 

soweit nicht eine Veräußerung der Ge-
schäftsanteils stattfindet – wie folgt abge-
funden: 

 
a) Grundlage zur Auseinandersetzung ist, 

falls das Ausscheiden zum Ende des Ge-
schäftsjahres erfolgt, der für dieses Ge-
schäftsjahr erstellte Jahresabschluss der 
Gesellschaft; falls das Ausscheiden im 
Laufe eines Jahres erfolgt, der dem Aus-
scheiden vorangehende Jahresabschluss 
der Gesellschaft. 

 
b) Die Abfindung besteht aus dem Nennwert 

des Geschäftsanteils und dem auf den Ge-
schäftsanteil entfallenden Teil der offenen 
Rücklagen und des Gewinn-Vortrages bzw. 
Verlustvortrages. Beim Ausscheiden im 
Laufe eines Jahres erfolgt zusätzlich eine 
nachträgliche Ergebnisbeteiligung pro rata 
temporis. 

 
c) An schwebenden Geschäften nimmt der 

ausscheidende Gesellschafter nicht teil. 
 
(6) Anstelle der Einziehung nach Abs. (3) kann 

durch Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung die Abtretung des betreffenden 
Geschäftsanteils an einen von der Gesell-
schaft Benannten verlangt werden. Die 
vorstehende Abfindungsregelung gilt ent-
sprechend.  
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§ 12 
Aufnahme neuer Gesellschafter 

 
Die Gesellschafterversammlung kann mit einer 
Mehrheit der Stimmen Kapitalerhöhungen 
durch Aufnahme neuer Gesellschafter über den 
Kreis der Gründungsmitglieder hinaus be-
schließen. 
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§ 13 

Kündigung 
 
(1) Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft 

mit sechsmonatiger Frist zum Ende eines 
Geschäftsjahres kündigen. Das Recht ei-
nes Gesellschafters zur fristlosen Kündi-
gung aus wichtigem Grund bleibt unbe-
rührt. 

 
(2) Im Falle der Kündigung haben die anderen 

Gesellschafter das Recht, die Gesellschaft 
und die Firma fortzuführen. 

 
(3) Für die Abfindung des ausscheidenden 

Gesellschafters gilt § 11 Abs. (5). 
 
(4) Die übrigen Gesellschafter können die 

Kündigung der Gesellschaft zum selben 
Stichtag bewirken, wenn sie ihr nachträgli-
ches Kündigungsrecht innerhalb zwei Wo-
chen nach Erhalt der schriftlichen Kündi-
gung ausüben. Die weiteren Bestimmun-
gen zur Kündigung der Gesellschaft gelten 
sinngemäß. 

 
 

 
§ 13 

Kündigung 
 
(1) Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft 

mit sechsmonatiger Frist zum Ende eines 
Geschäftsjahres kündigen. Das Recht ei-
nes Gesellschafters zur fristlosen Kündi-
gung aus wichtigem Grund bleibt unbe-
rührt. 

 
(2) Im Falle der Kündigung haben die anderen 

Gesellschafter das Recht, die Gesellschaft 
und die Firma fortzuführen. 

 
(3) Für die Abfindung des ausscheidenden 

Gesellschafters gilt § 11 Abs. (5). 
 
(4) Die übrigen Gesellschafter können die 

Kündigung der Gesellschaft zum selben 
Stichtag bewirken, wenn sie ihr nachträgli-
ches Kündigungsrecht innerhalb zwei Wo-
chen Monaten nach Erhalt der schriftlichen 
Kündigung ausüben. Die weiteren Bestim-
mungen zur Kündigung der Gesellschaft 
gelten sinngemäß. 

 
 

 
§ 14 

Schiedsgericht 
 
Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird, 
soweit rechtlich zulässig, der Weg vor den or-
dentlichen Gerichten ausgeschlossen und ein 
Schiedsgericht vereinbart. 
 

 

 
§ 14 

Schiedsgericht 
 
Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird, 
soweit rechtlich zulässig, der Weg vor den or-
dentlichen Gerichten ausgeschlossen und ein 
Schiedsgericht vereinbart. 
 

 
 

§ 15 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen der Gesellschaft werden 
nur im Bundesanzeiger veröffentlicht. 
 

 

 
§ 15 

Bekanntmachungen 
 
Bekanntmachungen der Gesellschaft werden 
nur im Bundesanzeiger veröffentlicht. 
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§ 16 
Kosten 

 
Die bis zur Eintragung angefallenen Grün-
dungskosten sind von den Gründungsgesell-
schaftern zu tragen. Die Kosten der notariellen 
Beurkundung und der Eintragung im Handels-
register sowie die sonstigen Steuern und Ge-
bühren trägt die Gesellschaft. 
 

§ 16 
Kosten 

 
Die bis zur Eintragung angefallenen Grün-
dungskosten sind von den Gründungsgesell-
schaftern zu tragen. Die Kosten der notariellen 
Beurkundung und der Eintragung im Handels-
register sowie die sonstigen Steuern und Ge-
bühren trägt die Gesellschaft. 
 

 
§ 17 

Teilnichtigkeit 
 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages zwin-
gendem Recht widersprechen, so bleiben die 
anderen Bestimmungen dieses Vertrages da-
von unberührt. An die Stelle der unwirksamen 
Bestimmung tritt eine solche, die gesetzlich 
zulässig ist und dem Willen der Gesellschafter, 
wie er aus der Gesamtheit der Bestimmung 
dieses Vertrages zu sehen ist, am meisten ent-
spricht. 
 
 

 
§ 17 

Teilnichtigkeit 
 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages zwin-
gendem Recht widersprechen, so bleiben die 
anderen Bestimmungen dieses Vertrages da-
von unberührt. An die Stelle der unwirksamen 
Bestimmung tritt eine solche, die gesetzlich 
zulässig ist und dem Willen der Gesellschafter, 
wie er aus der Gesamtheit der Bestimmung 
dieses Vertrages zu sehen ist, am meisten ent-
spricht. 
 
 

 
§ 18 

Landesgleichstellungsgesetz 
 
Die Gesellschaft verpflichtet sich, die Vorschrif-
ten des Gesetzes zur Gleichstellung von Frau 
und Männern NRW (Landesgleichstellungsge-
setz –LGG-) anzuwenden. Funktionsbezeich-
nungen dieses Vertrages werden in weiblicher 
oder männlicher Form geführt. 
 

 

 
§ 18 

Landesgleichstellungsgesetz 
 
Die Gesellschaft verpflichtet sich, die Vorschrif-
ten des Gesetzes zur Gleichstellung von Frau 
und Männern NRW (Landesgleichstellungsge-
setz –LGG-) anzuwenden. Funktionsbezeich-
nungen dieses Vertrages werden in weiblicher 
oder männlicher Form geführt. 
 

 
 
 


